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Norm

EKHG §1 IIIB

KraftfVerkG §7 IIA

Rechtssatz

Das Abstellen eines Kraftfahrzeuges auf einer Stelle der Straße, wohin es durch seine Maschinenkraft bewegt wurde,

für eine von vornherein begrenzte, kurze Zeitspanne und die allenfalls dabei erforderliche Sicherung des Fahrzeuges

gegen Abrollen gehört zum Betriebe dieses Fahrzeuges, der nicht etwa schon durch das Abschalten des Motors

beendet wurde.
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Vgl

Schlagworte

SW: Auto
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